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§ 31c  Gemeinschaftseinrichtungen und Beteiligungsunternehmen 
 
1Bei Beteiligungsunternehmen im Sinne von § 42 Abs. 3 und Gemeinschaftseinrichtungen der in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF und des Deutschlandradios stellen die 
Rundfunkanstalten sicher, dass die Gemeinschaftseinrichtungen und Beteiligungsunternehmen über die 
Themen Transparenz und Compliance dem zuständigen Aufsichtsgremium regelmäßig berichten. 2Bei 
anderen Beteiligungen als solchen nach § 42 Abs. 3 sollen die Rundfunkanstalten auf eine Berichterstattung 
nach Satz 1 hinwirken. 3Die Berichterstattung erfolgt bei Gemeinschaftseinrichtungen auch an die jeweils 
federführende Anstalt; bei Beteiligungsunternehmen auch an alle beteiligten Rundfunkanstalten.


